
 
 

44. Lüchower Stunde 

Sonnabend, 2. Oktober 2021 
Veranst.-Nr. 21V090000431102203 

 

Veranstaltungsort: Lüchow, Sportanlagen im Schulzentrum, Schulweg 

 

Wettbewerbe:  

14.00 Uhr 1. Lauf Stundenlauf (m. 10.000 m-Zeitnahme) Frauen, 

Männer, Senioren, Seniorinnen, M/WJ U 20 

15.15 Uhr 2. Lauf Halbstundenlauf Frauen, Männer, Senioren, 

Seniorinnen, M/WJ U 20/18/16 – 14,  

weibl. u. männl. Kinder U 12 (keine Übergangs- 

möglichkeit für U 10) 

 

Es sind nur Aktive mit Wohnsitz in Lüchow-Dannenberg und aus 

Lüchow-Dannenberger Vereinen startberechtigt. 

 

Org.-Gebühren: Erwachsene 5,00 €, Jugend und Kinder 3,00 €.  

Für verspätete Meldungen und Nachmeldungen wird die doppelte  

Org.-Gebühr erhoben. 

 

Auszeichnungen: Urkunden für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

   Wanderpokale siehe unten 

 

Meldungen: Schriftlich oder per Mail bis zum 27. September 2021 an 

 Peter Richter, Im Putzlein 1, 29439 Lüchow, Tel. 05841-974729, 

 E-Mail: richter@richter-hauser.de 

 Nachmeldungen am Veranstaltungstag nur bis 13.00 Uhr, 

 

 Mit der Meldung ist ein/eine Rundenzähler/in gesondert per Mail an 

richter@richter-hauser.de zu benennen. 

    

Hinweise: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und 

sonstigen Schäden. Bitte keine Wertsachen in den Umkleiden 

zurücklassen. 

Die Veranstaltung gehört zum Wendland-Laufcup 2021. 

 
Pokalgewinner 2020 

 
Einzel:   Sonja Röhlke (IGAS Wendland) Patrick Hartmann (IGAS Wendland) 

Mannschaften:  SC Lüchow (F. Erstling, Silvia Behn, Petra Müller) 

IGAS (P. Hartmann, M. Henze, M. Preuß) 

Familie:   Familie Müller (SC Lüchow/TSV Schnega.) Andreas, Marcel und Petra  

mailto:richter@richter-hauser.de


Hinweis zum Datenschutz: 

Die für eine Veranstaltung gemeldeten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Verein, Geburtsjahr, 

gegebenenfalls Adresse und Leistungen) und Fotos werden nur für Zwecke der Veranstaltung 

gespeichert und verwendet. Mit der Meldung für diese Veranstaltung werden die Satzungen und 

Ordnungen des Deutschen Leicht-athletik-Verbandes (DLV) sowie die für die jeweilige Veranstaltung 

geltenden Teilnahmebedingungen anerkannt. Ferner sind die Teilnehmer/innen einverstanden, dass 

Name, Vorname, Verein, Geburtsjahr, Leistung und Platzierung in Ergebnislisten (Internet, Papier, 

Presse) und Bestenlisten veröffentlicht werden. Dies gilt auch für Fotos im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung. Wird dies nicht akzeptiert, kann an der Veranstaltung nicht teilgenommen werden 

 
Voraussetzungen und Beschränkungen zur Durchführung der Veranstaltung auf der Sportanlage in 

Lüchow aufgrund der Corona-Krise 

Ein Wettkampf unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen ist im Freien 

unter Minimierung von Risiken auch für Risikogruppen möglich. 

Die Sicherheitsvorkehrungen zur Umsetzung des Wettkampfes im Einzelnen: 

 Für alle Sportler*innen ist eine Belehrung über die Verhaltens- und Hygienestandards, 

durchzuführen. 

 

 Die Veranstaltung muss unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 2 m durchgeführt werden, 

so dass direkter Körperkontakt vermieden wird. Dieses gilt nicht für den Lauf. 

 

 Mit der Meldung zur Veranstaltungen wird bei Minderjährigen das Einverständnis des/ der 

Erziehungsberechtigten für die Teilnahme vorausgesetzt. 

 

 Sportler*innen, Trainer*innen und Helfer*innen mit Krankheitssymptomen oder Kontakt zu 

Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 

 Für den Wettkampf ist eine Anwesenheitserklärung (siehe Anhang), in der sich alle –auch 

Helfer*innen und Trainer*innen - mit Name/Vorname, Adresse und Telefon eintragen, 

abzugeben. Die Erklärungen werden vom SC Lüchow drei Wochen aufbewahrt und danach 

datenschutzkonform vernichtet. 

 

 Trainer*innen und Helfer*innen tragen grundsätzlich Mundschutz, wenn der Abstand von 2 m 

nicht eingehalten werden kann und wenn nicht (medizinische) Ausnahmevoraussetzungen 

vorliegen. Athleten*innen tragen Mundschutz vor und nach dem jeweiligen Wettbewerb. 

 

 Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Toiletten dürfen nur einzeln genutzt werden. 

 

Wenn Sportler*innen und andere Beteiligte, die Regeln nach Ermahnung nicht beachten, sind sie 

vom weiteren Wettkampf vom Veranstaltungsleiter auszuschließen und müssen die Sportanlage 

unverzüglich verlassen. 


